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			          Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor 
Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz:      
Tätigkeit:      
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B141

	Anwendungsbereich

	Umgang mit Schneidwerkzeugen
Diese Betriebsanweisung gilt für alle Arbeiten mit handgeführten 
Schneidwerkzeugen z. B. Scheren, Hakenmesser, Rietmesser und Klingenmesser.

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
	‒	Schnitt- und Stichverletzungen
	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	
	‒	Die freie Hand aus dem Gefahrenbereich des Schneidwerkzeuges heraushalten.
‒	Nur geeignete, vorgeschriebene Schneidwerkzeuge verwenden.
‒	Richtige Grifftechnik anwenden – Die Schneide nie in Richtung des Körpers bewegen.
‒	Aufbewahrung und Transport von Schneidwerkzeugen nur in geeignetem Futteral 
oder mit versenkter Klinge.
‒	Schneidwerkzeuge beim Hinabsteigen von Leitern und beim Hinaus- bzw. 
Hinuntergehen von Treppen nicht in der Hand halten.
‒	Sicheres Ablegen auf rutschhemmenden Ablagen mit Bordkanten oder auf 
Magnete.
(Unsachgemäß abgelegte Schneidwerkzeuge können durch Maschinenvibrationen oder Anstoßen herabfallen und durch das Herabfallen oder durch reflexionsartiges Nachfassen zu Verletzungen führen.)
	

	Verhalten bei Störungen

	
	‒	Stumpfe Werkzeuge erfordern beim Schneiden einen hohen Kraftaufwand und 
vergrößern die Gefahr des Abrutschens. Deshalb müssen Schneidwerkzeuge rechtzeitig 
nachgeschliffen oder ausgewechselt werden.
‒	Ausgemustert werden müssen:
a)	schadhafte Schneidwerkzeuge mit beispielsweise rauhen, losen oder 
gesplitterten Griffheften oder mit beschädigten Befestigungselementen 
der Klinge,
b)	schartige, verbogene oder abgenutzte Klingen.

	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
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	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren
‒	Erste Hilfe leisten (Druckverband/Abbinden wenn nötig).
‒	Rettung einleiten
Notruf:         Ersthelfer/-in:      

	Instandhaltung, Entsorgung
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	‒	Stumpfe schartige Klingen in Behältern sammeln.
‒	Klingen zum Wechsel niemals in den Mund nehmen oder achtlos auf den 
Boden werfen.
‒	Reparaturen an Schneidwerkzeugen sind nur von sachkundigem Personal 
durchzuführen.
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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